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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1995/96 vom Fachbereich 
Recht der Freien Universität Berlin als Promotion angenommen. 

An erster Stelle möchte ich meinem verehrten Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. 
Randelzhofer,  danken, dessen Anleitung und Vorbild mir gerade in den 
schwierigsten Phasen der Promotion Unterstützung gab. Vor allem bin ich ihm 
außerordentlich dankbar für die Freiheit und Zeit, die er mir für meine Arbeit an 
diesem Buch reichlich einräumte. Herrn Prof.  Dr. Helmut Lecheler danke ich 
für die Zweitbegutachtung der Dissertation. Daneben danke ich auch meinen 
Kollegen am Lehrstuhl, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Herrn Dr. Oliver 
Dörr, LL.M. und dem Regierungsrat Herrn Carsten Hahn, deren vorbereitende 
Thesenpapiere und Diskussionsbeiträge für die Kommentierung des Art. 24 
Abs. 1 GG im Grundgesetzkommentar Maunz/Dürig meine Überlegungen auf 
vielfältige Weise gefördert  haben. 

Den Mitgliedern des Forums für Methodenfragen an der FU Berlin danke ich 
für mancherlei Ideen und Perspektiven, die sie mir innerhalb und außerhalb der 
Diskussionsveranstaltungen eröffnet  haben. Besonders hervorheben möchte ich 
dabei Herrn Dr. Martin Nettesheim, dessen Verständnis der europäischen Ord-
nung mir immer wieder Anlaß gab, die eigene Konzeption zu überdenken. 

Auch außerhalb des Lehrstuhls wurde mir Unterstützung zuteil; vor allem 
durch Frau Dr. Barbara Gößwein und durch meine Freunde, den Richter am 
Verwaltungsgericht Herrn Dr. Günter Burmeister und den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Herrn Christoph Gößwein, die die Mühe auf sich nahmen, die Ar-
beit in Abschnitten und Entwürfen zu lesen und die mir immer wieder halfen, an 
das Thema neu heranzutreten. 

Ich habe mich bemüht, die Grundlagen, auf denen meine Ausführungen be-
ruhen gewissenhaft aufzuzeigen. Aber das Beste, was man von anderen emp-
fangen hat, läßt sich nicht in Fundstellen nachweisen. An erster Stelle möchte 
ich meinen Eltern für ihre Zuversicht, Geduld und Unterstützung danken. Mein 
Dank gilt Herrn Prof.  Dr. Häberle für vielfältigen Rat und Herrn Prof.  Dr. Ru-
dolf Streinz, der mir vor allem in der Anfangsphase half, die Konzeption der 
Abhandlung zu entwickeln, und der mir auch in späteren Phasen oft mit wichti-
gen Hinweisen zur Seite stand. Last but not least geht mein Dank an Herrn Prof. 
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Michael Reisman, der mir während meiner Studien in Yale neue Perspektiven 
eröffnet  hat. 

Ich gedenke Herrn Prof.  Dr. Eberhard Grabitz, dessen Vorlesung ich kurz 
vor seinem Tod im Jahre 1992 noch besuchen durfte. 

Berlin, 1. März 1996 

Alexander  Schmitt  Glaeser 
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„Einem Volke eine, wenn auch ihrem Inhalte nach mehr oder 
weniger vernünftige Verfassung a priori geben zu wollen, - die-
ser Einfall übersähe gerade das Moment, durch welches sie mehr 
als ein Gedankending wäre. Jedes Volk hat deswegen die Ver-
fassung, die ihm angemessen ist und für dasselbe gehört." 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, § 274 

„Es ist doch süß, sich Staatsverfassungen auszudenken, die den 
Forderungen der Vernunft (vornehmlich in rechtlicher Hinsicht) 
entsprechen: aber vermessen,  die vorzuschlagen." 

Immanuel Kant, Streit der Fakultäten, 2. Abschnitt (1798) 

Einleitung 

Das europäische Recht ist - etwa 40 Jahre nach Abschluß der Römischen 
Verträge - zu einem wesentlichen Element auch der nationalen Rechtsordnun-
gen geworden. So gesehen möchte man die Prognose Ernst Forsthoffs,  die 
„eigentliche Fortentwicklung unserer Verfassungsordnung [werde sich] im 
Rahmen internationaler Zusammenschlüsse vollziehen"1, als bestätigt ansehen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn man unter „unserer Verfassungsordnung"  nicht 
nur die positive Verfassung im Sinne Carl Schmitts versteht. Versteht man dar-
unter in einem weiteren Sinne die rechtliche Verfaßtheit  der BR Deutschland, 
so hat sich in den letzten Jahrzehnten eine geradezu revolutionäre Veränderung 
vollzogen. Es gibt heute kaum noch einen Bereich staatlichen Lebens, auf den 
das europäische Recht nicht in der einen oder anderen Form und Intensität 
einwirkt. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und der Euro-
päischen Union2 haben auf Kompetenzen verzichtet, die früher  zum Kernbe-

1 Wehrbeitrag, S. 312, 333. 

2 Wenn im folgenden von den Europäischen Gemeinschaften gesprochen wird, so 
sind damit die EAG, die EGKS und die EG gemeint. Die Europäische Union i.w.S. um-
faßt sämtliche Organisationen im Rahmen der Gemeinschaftsverträge,  die Europäische 
Union i.e. ist die alleine auf der Grundlage des EUV geschaffene Staatenverbindung. 
Zum Verhältnis von EU und EG eingehender Ch. König  /  M. Pechstein,  Die Europäi-

2 Schmitt Glaeser 
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stand des souveränen Staates gerechnet worden wären. Die Verwirklichung des 
Gemeinwohls der Mitgliedstaaten ist zu einer Aufgabe auch der Europäischen 
Union geworden. 

Diese Entwicklung erschien lange Zeit als unaufhaltsam dynamisch. Der eu-
ropäische Gesamtstaat wurde von vielen als notwendiger Endpunkt der Ent-
wicklung gesehen3. Das Bild vom Fahrrad, das umfällt, wenn es stehenbleibt, 
ist Ausdruck dieser Einstellung. Dem entsprechend wurden auch schon Verfas-
sungen eines europäischen Staates entworfen und diskutiert4. Daß die europäi-
schen Verträge selbst eine Verfassung sind, wurde in der europarechtlichen Li-
teratur oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Es fehlte aber daneben auch 
nicht an Stimmen, die der europäischen Integration zurückhaltend gegenüber-
stehen. Man forderte  ein Innehalten, ein Nachdenken über Sinn und Zweck und 
nicht zuletzt auch über die verfassungsrechtliche  Möglichkeit weiterer Integra-
tionsschritte. Die Ablehnung des Maastrichter Unionsvertrages in der ersten 
dänischen Volksabstimmung und die Widerstände in anderen Europäischen 
Staaten waren ein Fanal: den einen ein Zeichen wiedererstarkenden Nationalis-
mus, den anderen ein Ausfluß der Fehlentwicklungen der Integration. Diese 
unterschiedliche Bewertung zeigte sich auch in der Reaktion auf das Maastricht-
Urteil des BVerfG 5, das von einigen Stimmen in der Literatur als Anachronis-
mus kritisiert, von anderen als realistische Bestandsaufnahme begrüßt wurde. 

Eines erscheint angesichts der neuesten Entwicklung im Integrationsprozeß 
sicher: am Ende muß keineswegs die Entstehung eines europäischen Gesamt-
staates stehen. Es wird zunehmend deutlich, daß die europäischen Staaten in 
absehbarer Zukunft als Einzelstaaten fortbestehen bleiben - die Frage nach der 

sehe Union; A. v.Bogdandy  /  M. Nettesheim,  NJW 1995, 2324 ff.;  O. Dörr,  NJW 1995, 
3162 ff. 

3 Manche sehen ihn unter dem EUV bereits als entstanden an, vgl. J. Wolf,  JZ 1993, 
594, 597 f. Zur Dynamik der europäischen Integration, s. auch G. F.  Schuppert,  Staats-
wissenschaften und Staatspraxis 5 (1994), 35 f. 

4 Vgl. nur Walter  Liegens  (Hrsg.), 45 Jahre Ringen um die Europäische Verfassung, 
Dokumente 1939-1984, Bonn 1986; Werner  Weidenfeld  (Hrsg.), Wie Europa verfaßt 
sein soll - Materialien zur politischen Union, Gütersloh 1991. Th.  Läufer,  in: Gs 
Grabitz, 355 ff.;  D. Grimm,  Braucht Europa eine Verfassung? Siehe auch den Verfas-
sungsentwurf des Europäischen Parlaments, Zweiter Bericht des Institutionellen Aus-
schusses über die Verfassung der Europäischen Union vom 9. Feb. 1994 
(Berichterstatter: Fernand  Herman),  EP-Dok. A 3-6064/94, BT-Drs. 11/7074 v. 10. 
Mrz. 1994 und die Bewertung von M. Hilf,  Integration 1994, 68 ff.  und H. Lecheler,  in: 
Gs Grabitz, 393 ff. 

5 E 89, 155. 
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souveränen Einzelstaatlichkeit ist nachgerade zu einem Hauptthema der Inte-
gration geworden. Sinnfälliger Ausdruck dieser Einstellung sind die neu einge-
führten Normierungen in Art. F Abs. 1 EUV und in Art. 3 b Abs. 2 EGV, die 
beide den Blick für den Mitgliedstaat und seine Bedeutung in der Union schär-
fen. Die zielorientierte Sicht der Europäische Union als unvollendeter Bundes-
staat (Walter Hallstein) ist vor diesem Hintergrund als voreilig abzulehnen. Die 
Europäische Union ist nicht mehr und nicht weniger als eine (völkerrechtliche) 
Staatenverbindung hoher Intensität und es ist abzusehen, daß sie - zumindest 
mittelfristig - eine solche bleiben wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht 
nur politisch die Aufgabe, das Europäische Gemeinwesen zu stabilisieren. Und 
eine der größten Schwierigkeiten bereitet nach wie vor die Bestimmung des 
Verhältnisses von europäischem und nationalem Recht. Dieser „Dauerbrenner" 
der rechtswissenschaftlichen Diskussion soll das Thema auch der vorliegenden 
Arbeit sein. Während der EuGH - und in seiner Nachfolge die meisten europäi-
schen Rechtsgelehrten - dem europäischen Recht einen uneingeschränkten 
(Anwendungs-) Vorrang vor dem nationalen Recht einräumen, halten das 
BVerfG - und in seiner Nachfolge die meisten deutschen Völker- und Verfas-
sungsrechtler - an grundgesetzlichen Grenzen auch gegenüber europäischem 
Sekundärrecht fest. Von einer konsensfähigen Systembildung, die europäisches 
und nationales Recht „versöhnt", kann noch nicht die Rede sein. Dies liegt m.E. 
vor allem daran, daß die Anerkennung einer Relevanz nationalen Rechts auf eu-
ropäischer Ebene von vielen als Angriff  auf die Einheitlichkeit der Rechtsord-
nung vorschnell abgelehnt wird. Daß die europäische Rechtsordnung und die 
nationalen Rechtsordnungen nur in einem kooperativen Verhältnis der Verzah-
nung existieren können6, wird dabei nicht hinreichend in die Überlegungen mit 
eingestellt. 

In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, die Bedeutung des nationa-
len Verfassungsrechts  in der Europäischen Union und die des europäischen 
Rechts in der BR Deutschland zu ergründen. Es stellt sich dabei vorrangig die 
Frage nach der Bewahrung und Verwirklichung des Grundgesetzes gegenüber 
der Union und nach der Rolle der im Grundgesetz niedergelegten Verfassungs-
grundsätze im Recht der Gemeinschaften. Letztendlich wird es darum gehen, 
beide Herangehensweisen an diese Grundsätze in ein dogmatisches Konzept zu 
bringen, das die Entstehung von Konflikten in ihren Gründen aufschlüsselt und 

6 So schon sehr früh  P. Pescatore , EuR 1970, 307, 308; vgl. auch R. Streinz,  HStR 
Bd. VII, § 182; P. Pescatore , in: Grundrechtsschutz, S. 64, 64 f.; M. Nettesheim,  AöR 
119 (1994), 261, 262; /. Pernice , in: Gs Grabitz, 523, 527 ff. G. F.  Schuppert,  Staats-
wissenschaften und Staatspraxis 5 (1994), 35, 58 m.N. 


